
Fast jeder weiß, dass es
sie gibt, aber fast keiner
weiß, was sie wirklich

macht.“ Mit dieser Feststel-
lung eröffnete der General-
direktor der Bundeswettbe-
werbsbehörde, Univ.-Prof.
DDr. Walter Barfuß, seinen
Vortrag. Er erläuterte die
Entwicklungsgeschichte der
Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB), die seit knapp vier
Jahren besteht und deren
Bedeutung sich am besten
auf Grundlage der wirt-
schaftlichen Gegebenheiten
der Nachkriegszeit verste-
hen lässt. „Jedes Phänomen
der Gesetzgebung und der
Wirtschaft muss auf der ent-
sprechenden Zeitschiene ge-
sehen werden“, sagte Bar-
fuß. In Zeiten von Krieg,
Not oder Entbehrungen sei-
en immer wieder Lenkungs-
maßnahmen in Kauf genom-

men worden; nach dem
Zweiten Weltkrieg habe die
Bedeutung der Sozialpartner
– Organisationen der Ar-
beitnehmer und der Arbeit-
geber – laufend zugenom-
men.

So seien etwa in Kartell-
verfahren bis 2002 lediglich
die Sozialpartner antragsbe-
rechtigt gewesen; den von

den Sozialpartnern bestell-
ten Laienrichter in der Kar-
tellgerichtsbarkeit sei auch
die Möglichkeit eingeräumt
gewesen, in den Senaten die
Berufsrichter zu überstim-
men. Die praktische Bedeu-
tung dieser Bestimmung sei
zwar gering gewesen; im
Hinblick auf die Erforder-
nisse des „Fair Trial“ nach

Art. 6 EMRK und durch den
Einfluss des supranationalen
Rechts wurde allerdings mit
der am 1. Juli 2002 in Kraft
getretenen Kartellrechtsre-
form 2002 (WettbG, BGBl.
I Nr. 62/2002) in Österreich
die Bundeswettbewerbs-
behörde als unabhängige,
monokratisch organisierte
Aufgriffs- und Ermittlungs-
behörde in Wettbewerbsan-
gelegenheiten errichtet. Die
Leitung obliegt dem Gene-
raldirektor, der mit Verfas-
sungsbestimmung (§ 1 Abs.
3 WettbG) weisungsfrei und
unabhängig gestellt ist.
Walter Barfuß wurde 2002
vom Bundespräsidenten auf
Vorschlag der Bundesregie-
rung für fünf Jahre bestellt.

Die vormals den Sozial-
partnern und unter anderem
dem Bundesminister für
Wirtschaft und Arbeit zuge-
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Wirtschaftsbehörde und Mediator
Prof. DDr. Walter Barfuß, Generaldirektor für Wettbewerb, referierte in einem Juristischen Workshop

zum Thema „Die Bundeswettbewerbsbehörde: Eine geheimnisvolle Wirtschaftsbehörde?“

J U R I S T I S C H E  W O R K S H O P S

Juristischer Workshop: Walter Barfuß, Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde, Sektionschef Mathias Vogl.

Bei der Bundeswettbe-
werbsbehörde ist als bera-
tendes Organ die Wettbe-
werbskommission einge-
richtet. Sie besteht aus acht
Mitgliedern, die bei Aus-
übung ihrer Tätigkeit an
keine Weisungen gebun-
den sind. Die Aufgaben
der Wettbewerbskommis-
sion sind die Erstattung

von Gutachten über allge-
meine Fragestellungen der
Wettbewerbspolitik, die
jährliche Erstattung von
Vorschlägen für Tätig-
keitsschwerpunkte der
Bundeswettbewerbsbehör-
de und die Abgabe von un-
verbindlichen Empfehlun-
gen zu angemeldeten Zu-
sammenschlüssen.

W E T T B E W E R B S K O M M I S S I O N



kommenen Aufgaben oblie-
gen nun der Bundeswettbe-
werbsbehörde. Hiezu gehört
etwa die Zusammenarbeit
mit der Europäischen Kom-
mission und ihre Unterstüt-
zung, die Wahrnehmung der
Parteistellung in Verfahren
vor dem Kartellgericht, die
Durchführung der Europäi-
schen Wettbewerbsregeln in
Österreich sowie die allge-
meine Untersuchung von
Wirtschaftszweigen, sofern
zu vermuten ist, dass der
Wettbewerb in diesen Berei-
chen eingeschränkt oder
verfälscht ist. Darüber hin-
aus ist die Bundeswettbe-
werbsbehörde auch in das
mit Inkrafttreten der VO
(EG) Nr 1/03 des Rates vom
16. Dezember 2002 ge-
schaffene Netzwerk der eu-
ropäischen Wettbewerbs-
behörden (European Com-
petition Network) eingebun-
den. Im Rahmen der dezen-
tralen Anwendung des Eu-
ropäischen Wettbewerbs-
rechts können Anträge an
das und Verfahren vor dem
Kartellgericht auch auf die
Artikel 81 und 82 EG ge-
stützt werden.

Bundeskartellanwalt. Ne-
ben der beim Wirtschaftsmi-
nisterium eingerichteten,
unabhängigen und wei-
sungsfreien BWB wurde mit
der Kartellrechtsreform
2002 im Wirkungsbereich
des Bundesministeriums für
Justiz auch das nicht wei-
sungsfreie, sondern dem
Bundesminister für Justiz
unterstellte (und auch nicht
mit Ermittlungsbefugnissen
ausgestattete) Amt des Bun-
deskartellanwalts geschaf-
fen. Zum Zweck der Wah-
rung der öffentlichen Inter-
essen hat auch der Bundes-
kartellanwalt in allen kar-
tellgerichtlichen Verfahren
Parteistellung; er ist, ebenso
wie die Bundeswettbe-
werbsbehörde, Amtspartei. 

Der Rechtsschutz stößt
an im österreichischen Ver-

fassungsrecht bestehende
Grenzen: „Ein Rechtszug zu
einem ordentlichen Gericht
wie in Deutschland ist der-
zeit durch die Bundesverfas-
sung nicht möglich“, erklär-
te Prof. Barfuß; daher die
derzeitige Konstruktion der
Kartellgerichtsbarkeit.

Der Begriff des Wettbe-
werbsrechts habe laut Bar-
fuß in den letzten Jahren ei-
ne Wandlung erfahren:
„Viele denken beim Wettbe-
werbsrecht vor allem an den
unlauteren Wettbewerb
nach dem UWG.“ Tatsäch-
lich werde dieser Bereich
aber zunehmend unter dem
Terminus „Lauterkeitsrecht“
gesehen; das Wettbewerbs-
recht entwickle sich in
Richtung des Kartellrechts,
das zunehmend wichtiger
werde. „Nach dem Ende des

Zweiten Weltkriegs war das
Kartellrecht in Österreich
noch eher bedeutungslos“,
sagte der Generaldirektor.

Die besondere Stellung
der „geheimnisvollen“ Bun-
deswettbewerbsbehörde im
Gefüge der staatlichen Ver-
waltung zeigt sich für Bar-
fuß in der Vielzahl der ein-
setzbaren Mittel zur Errei-
chung des Ziels eines funk-
tionierenden Wettbewerbs:
Teilweise sind die Mittel
behördlicher, also hoheitli-
cher Natur. So bestehen Er-
mittlungsbefugnisse wie
Auskunftsbegehren gegenü-
ber Unternehmen und Un-
ternehmensvereinigungen,
die Einsichtnahme in ge-
schäftliche Unterlagen samt
der Befugnis zur Anferti-
gung von Kopien oder sons-
tigen Abschriften oder – bei
begründetem Verdacht auf
schwere Verstöße gegen das
Kartellgesetz – die Durch-
führung von Hausdurchsu-
chungen (auf Grundlage ei-
nes Hausdurchsuchungsbe-
fehls des Senatsvorsitzen-
den des Kartellgerichts, ge-
gebenenfalls unter Heran-
ziehung der Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdien-
stes). Neben den behördli-
chen Befugnissen der BWB
legt Barfuß großen Wert auf
gemeinsame Gespräche und
intensive Verhandlungen

mit allen Beteiligten. „Viel-
fach haben wir eine Media-
torenstellung“, erläuterte der
Generaldirektor. „Man soll-
te darauf Bedacht nehmen,
weder die Reine Rechtslehre
nach Hans Kelsen noch die
Juristerei, noch die reine
Ökonomie insgesamt abso-
lut zu setzen, denn die Be-
troffenen sind immer vor al-
lem an einer praktikablen
Lösung interessiert.“ 

Wichtig sei auch eine
entsprechende öffentliche
Information und Medienar-
beit, z.B. über die Homepa-
ge der Bundeswettbewerbs-
behörde (www.bwb.gv.at).
Insgesamt handle es sich um
eine „mehr politische Auf-
gabe“.

In der Diskussion nach
dem Vortrag von Prof. Bar-
fuß wurden unter anderem
Themen der jüngsten Geset-
zesänderungen im Kartell-
recht behandelt, wie die in-
zwischen nicht mehr gege-
bene strafrechtliche Ver-
folgbarkeit von Kartell-
rechtsdelikten.

Seit 1. Jänner 2006 ist im
österreichischen Wettbe-
werbsrecht eine Kronzeu-
genregelung verankert. Un-
ter bestimmten Vorausset-
zungen (§ 11 Abs. 3
WettbG) kann die BWB als
Gegenleistung für die Mit-
wirkung eines Unterneh-
mens an der Aufdeckung ei-
nes Kartells davon Abstand
nehmen, die Verhängung ei-
ner Geldbuße zu beantragen
oder sie kann eine geringer
Geldbuße beantragen, wenn
der Bundeswettbewerbs-
behörde der Sachverhalt be-
reits bekannt war.

Eine besondere Verbin-
dung zwischen der Bundes-
wettbewerbsbehörde und
dem Bundesministerium für
Inneres besteht durch die Si-
cherheitsakademie: Mitar-
beiter der Bundeswettbe-
werbsbehörde werden an
der Sicherheitsakademie in
investigativen Tätigkeiten
geschult. Bianca Pörner
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Galaxy Tower, Wien: Sitz der
Bundeswettbewerbsbehörde

o. Univ.-
Prof. DDr.
Walter Bar-
fuß, em.
Rechtsan-
walt, pro-
movierte an

der Universität Wien 1959
zum Dr. iur. und 1963 zum
Dr. rer. pol.; im Jahr 1969
habilitierte er sich im Ver-
fassungs- und Verwal-
tungsrecht. Von 1967 bis
2002 war Barfuß als
Rechtsanwalt tätig und vie-
le Jahre Seniorpartner ei-

ner renommierten Wiener
Anwaltskanzlei. 1997 wur-
de er titulierter ordentli-
cher Universitätsprofessor
(tit. ao. Prof. bereits ab
1976).

Seit 2002 hat er das
Amt des Generaldirektors
für Wettbewerb der Repu-
blik Österreich inne. Prof.
Barfuß ist Autor zahlrei-
cher wissenschaftlicher
Publikationen und Inhaber
mehrerer in- und ausländi-
scher Funktionen sowie
Ehrenzeichen.
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